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IMMER häufiger liest man in
Urteilsbegründungen, es müsse als mildernder
Umstand gewertet werden, daß dem Angeklagten
das Stehlen sehr leicht gemacht worden sei.

Es habe in dem betreffenden Geschäft an
einer richtigen Kontrolle gefehlt, und man
könne der geschädigten Firma den Vorwurf
nicht ersparen, daß infolgedessen das Personal
geradezu in Versuchung geführt worden sei,
sich zu bereichern.

IN dieser Überlegung kommt eine
Auflösung des Rechtsgedankens zum Ausdruck,
die höchst bedenklich ist. Man ist versucht,
an das seinerzeit berühmte Gedicht von Wer-
fel zu denken, das den Titel trug: «Nicht der

Mörder, der Ermordete ist schuldig!»

ES sollte selbstverständlich umgekehrt sein.

Je größer der Vertrauensmißbrauch ist, um so

härter müßte die Strafe ausfallen. Im alten
bündnerischen Recht wurde ein Mann, der
ein unbehirtetes Schaf von der Weide stahl,
viel strenger bestraft als der Dieb, der in einen
verschlossenen Stall einbrach, in dem die Hirten

oder Eigentümer schliefen, und wer ein
Stück Wäsche bei Nacht vom Seil entwendete,
hatte ebenso schwere Strafen zu gewärtigen
wie jener, der einem andern sein Geld aus der
verschlossenen Lade stahl. Die schärfste
Ahndung aber erfuhren Diebstähle während des

Gottesdienstes, denn dann, wenn alles in der
Kirche saß, war es besonders leicht zu stehlen,
da die meisten Wohnhäuser keine verschließbaren

Türschlösser besaßen.

MAN kann gegen unsere Militärjustiz allerhand

einwenden, aber sie zeichnet sich
dadurch aus, daß sie Treu und Glauben besser

schützt als die zivilen Gerichte. Nirgends ist
es leichter, zu stehlen, als im Militärdienst, und
gerade deshalb sind die Strafen für Diebstähle,
die Kameraden gegenüber begangen werden,
besonders hoch.

MIT Recht, denn wo käme man hin, wenn
in jedem Kantonnement Tag und Nacht eine

Wache aufgestellt würde mit der Aufgabe, zu

kontrollieren, ob nicht ein Soldat in einem

günstigen Augenblick dem Kollegen das
Portemonnaie aus dem Tornister nimmt?

WENN aber die zürcherische Polizei in
einer an sich sehr verdienstvollen Aufklärungskampagne

zum Schutze der Bevölkerung Pla-
kätchen anschlägt, worin den Frauen geraten
wird, Geld und Wertsachen ja einzuschließen,
um nicht Diebstähle durch Hausangestellte zu
provozieren, so ist dieser Rat zwar gut
gemeint, aber bestimmt falsch.

DIE Lösung heißt nicht Vermehrung der
Sicherheitsmaßnahmen und Vermehrung der

Kontrollen, sondern im Gegenteil Vermehrung
des Vertrauens. Wir haben jetzt schon viel zu
viele Kontrollen, und wenn wir diese wegen
möglicher Verfehlungen noch mehr ausbauen,
so ist das Ergebnis, daß nachher 999 Ehrliche
wegen eines Übeltäters leiden müssen. Es ist
viel vernünftiger, die Zahl der Tramkontrolleure

zu vermindern, dafür aber die Bußen für
Schwarzfahrer zu verzwanzigfachen. Es ist
allen besser gedient, wenn die Einschätzung
der Steuerpflichtigen weniger polizeimäßig
durchgeführt wird, dafür aber Steuerbetrüger
mit bedeutend höhern Strafen belegt werden,
als das jetzt der Fall ist.

9


	Die Sonne scheint für alle Leut

